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Bundeshaushalt 2020: Kein 
Nachlassen bei Verkehrsin-
frastruktur  

Dem Bundesministerium für Verkehr und digi-

tale Infrastruktur soll im kommenden Jahr et-

was mehr Geld als bisher zur Verfügung ste-

hen. Die gestern vorgestellten Eckwerte der 

Bundesregierung sehen eine Steigerung um 

0,5 % auf 29,4 Mrd. Euro vor. Insgesamt sind 

Ausgaben in Höhe von 362,6 Mrd. Euro vorge-

sehen (Soll 2019: 356,4 Mrd. Euro). 

Wichtig aus Sicht des ZDS ist, dass die Mittel 

für Investitionen in Verkehrsinfrastruktur auf 

hohem Niveau gehalten werden. Der Erhalt 

und der Ausbau von Schienen, Autobahnen 

und Wasserstraßen sowie die Gewährleistung 

von Breitbandanbindungen an Land ebenso 

wie auf dem Wasser sind Voraussetzung für 

den weiteren Erfolg des von Außenhandel und 

Logistik abhängigen Wirtschaftsstandortes 

Deutschland. Der ZDS appelliert daher an 

Bund und Länder, die konsequente und zügige 

Umsetzung des Bundesverkehrswegeplans, 

des Nationalen Hafenkonzepts und des Akti-

onsplans Güterverkehr und Logistik zu ermög-

lichen. 

Erforderlich ist zudem eine Überprüfung von 

Planungs- und Genehmigungsverfahren für 

Verkehrsinfrastruktur, damit das Baurecht für 

Infrastrukturprojekte zügiger erlangt werden 

kann. Das Gesetz zur Beschleunigung von Pla-

nungs- und Genehmigungsverfahren im Ver-

kehrsbereich, das Gesetz zur Beschleunigung 

von Hafenplanungen und auch die Nachprü-

fung der Wasserrahmenrichtlinie durch die Eu-

ropäische Kommission sind dafür wichtige 

Maßnahmen. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2019/03/2017-03-20-pm-eckwertebeschluss-uerbersicht.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2019/03/2017-03-20-pm-eckwertebeschluss-uerbersicht.pdf?__blob=publicationFile&v=3

